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Ministerialdirigent Prof. Dr. Utz Schliesky, Leiter der Abteilung Verwaltungsmo-
dernisierung im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein

Die Umsetzung der EG-Dienstleistungsrichtlinie
Die Richtlinie 2006/123/EG des
Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006
über Dienstleistungen im Binnen-
markt, besser bekannt als „Dienst-
leistungsrichtlinie“, ist am 28.
Dezember 2006 in Kraft getreten.
Längstens bis zum 28. Dezember
2009 haben die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union noch Zeit,
die vielfältigen Anforderungen der
Richtlinie in nationales Recht
umzusetzen.

Die DLRL ist ein wichtiger Be-
standteil der Lissabon-Strategie
der Europäischen  Union. Als
übergeordnete strategische Ziele
verfolgt die Dienstleistungsricht-
linie die Herstellung des Binnen-
marktes im Bereich der Dienstleis-
tungen, um in diesem Zukunfts-
sektor die Schaffung von Arbeits-
plätzen und mehr Wirtschafts-
wachstum sowie die Förderung
des grenzüberschreitenden Han-
dels mit Dienstleistungen zu er-
möglichen. Nach richtiger Beob-
achtung ist der Binnenmarkt im
Bereich des Warenverkehrs weitest-
gehend erfolgreich realisiert; im
Bereich der Dienstleistungsfrei-
heit und der Niederlassungsfrei-
heit behindern hingegen zahlreiche
nationale verwaltungsrechtliche
Vorschriften den ungehinderten
Verkehr von Dienstleistungserbrin-
gern und ihren Dienstleistungen.
Zur Abhilfe sieht die DLRL vor,
dass Verwaltungsverfahren effek-
tiver gestaltet, Genehmigungsver-
fahren gestrafft und bürokratische
Hindernisse bei der Aufnahme von
Dienstleistungstätigkeiten abge-
baut werden.

Kernelemente der Richtlinie sind:

• die Überprüfung und Vereinfachung
des einschlägigen Wirtschaftsverwal-
tungsrechts,

• die Einrichtung einheitlicher An-
sprechpartner als Verfahrensmanager im

Sinne von „one-stop-shops“ für die
Dienstleistungswirtschaft,

• die Gewährleistung der elektroni-
schen Verfahrensabwicklung im Verhält-
nis der Antragsteller zu den zuständigen
Behörden einerseits und im Verhältnis
der Antragsteller zu den Einheitlichen
Ansprechpartnern andererseits sowie

• die Teilnahme am europäischen elek-
tronischen Amtshilfeverfahren „IMI“
(Internal Market Information System =
Binnenmarktinformationssystem, BIS).

Dienstleistungsrichtlinie als
Motor für Verwaltungsmoderni-
sierung

Die Dienstleistungsrichtlinie sta-
tuiert mit Blick auf die (Dienst-
leistungs-) Wirtschaft erstmalig
die europarechtliche Verpflichtung
zur Modernisierung der Verwaltung
(so ausdrücklich das Kapitel II der
DLRL) in den Mitgliedstaaten.
Methodisch sieht die Richtlinie
zunächst eine umfangreiche
Normenprüfung des Wirtschafts-
verwaltungsrechts vor. Ziel der
Normenprüfung ist es, die Dienst-
leistungsfreiheit sowie die Nieder-
lassungsfreiheit im Dienstleis-
tungssektor zu stärken und die
einschlägigen Verfahren und For-
malitäten zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Die Notwendigkeit
zur Optimierung der relevanten
wirtschaftsverwaltungsrechtlichen
Verfahren wird durch Art. 13
Abs. 4 DLRL noch verstärkt.
Hiernach gilt der vom Dienstlei-
ster gestellte Antrag als geneh-
migt, sofern dieser nicht innerhalb
einer bestimmten Frist – das
Verfahrensrecht geht von einer Re-
gelfrist von drei Monaten aus – be-
arbeitet worden ist. Um der dro-
henden Genehmigungsfiktion zu
entgehen – die übrigens spannen-
de rechtliche Haftungsfragen aus-
lösen kann – werden auch die Pro-
zessabläufe zwischen den am
Verwaltungsverfahren beteiligten
Behörden und im Verhältnis die-

ser zu den noch einzurichtenden
einheitlichen Ansprechpartnern
zwingend zu optimieren sein.

Darüber hinaus enthält die Dienst-
leistungsrichtlinie umfangreiche
und europarechtlich verbindliche
Vorgaben für die elektronische
Abwicklung der einschlägigen
Verwaltungsverfahren auf allen
Ebenen: Dienstleistungserbringer
haben zukünftig einen Rechtsan-
spruch, die sie betreffenden Ver-
fahren und Formalitäten elektro-
nisch abwickeln zu können. Diese
Anforderung ist besonders an-
spruchsvoll, da sich die IT-Struk-
turen auf allen Verwaltungsebenen
in der Vergangenheit heterogen
entwickelt haben. Hier gilt es,
Standards zu definieren, um die
Interoperabilität der Systeme zu
gewährleisten. Diesem Anliegen
wird das Land Schleswig-Holstein
mit dem jüngst von der Landesre-
gierung beschlossenen E-Govern-
ment-Gesetz Nachdruck verleihen.
Der noch vom Parlament zu be-
schließende Gesetzentwurf schafft
den notwendigen rechtlichen Rah-
men für die Anforderungen an eine
moderne und leistungsfähige Ver-
waltung im Land Schleswig-Hol-
stein – für eine Verwaltung, die
eingebettet ist in die föderalen
Strukturen der Bundesrepublik
Deutschland und in den euro-
päischen Verwaltungsverbund.
Hierbei setzt der Gesetzentwurf
primär auf einvernehmliche Lö-
sungen, indem ein obligatorisches
Abstimmungsverfahren der Recht-
setzung durch das Land vorge-
schaltet wird. Der Gesetzentwurf
enthält neben allgemeinen Be-
stimmungen zum E-Government
ferner die Ermächtigung, durch
Rechtsverordnung Vorgaben für
die verwaltungsträgerübergreifen-
de elektronische Kommunikation
festzulegen, und kommt dem Be-
dürfnis und der Notwendigkeit
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nach rechtsverbindlichen Rege-
lungen der verwaltungsträgerüber-
greifenden Prozessorganisation
nach. Der Gesetzentwurf schafft
auch die rechtlichen Grundlagen
für die gemeinsame Nutzung der
zentralen E-Government-Basis-
dienste des Landes. Um die not-
wendige Interoperabilität bei den
eingesetzten Fachverfahren sicher-
zustellen, werden die zuständigen
obersten Landesbehörden ermäch-
tigt, entsprechende Standards
festzulegen. Auf diese Weise ge-
lingt eine größtmögliche Scho-
nung der kommunalen Organisa-
tionshoheit, da die Anforderungen
an IT-Lösungen aufgrund des Quer-
schnittscharakters von Kommunal-
verwaltungen regelmäßig anders
als bei Fachbehörden aussehen.
Unabhängig davon kann es aber zur
Herstellung von Interoperabilität
zwingend und zudem wirtschaftlich
sein, bestimmte Basisdienste wie
z. B. eine Bezahlfunktion zur elek-
tronischen Erhebung von Gebüh-
ren gemeinsam zu nutzen.

Nach der Richtlinie haben die
Mitgliedstaaten sicherzustellen,
dass alle Verfahren und Formali-
täten, die die Aufnahme oder die
Ausübung einer Dienstleistungstä-
tigkeit betreffen, problemlos aus
der Ferne und elektronisch über
den betreffenden einheitlichen
Ansprechpartner oder bei der be-
treffenden zuständigen Behörde
abgewickelt werden können (Art.
8 Abs. 1 DLRL). Mit der genann-
ten Anforderung  ist es der Kom-
mission gelungen, den Mitglied-
staaten eine Neuorganisation der
Verwaltungsverfahren in allen von
der Richtlinie erfassten Bereichen
aufzuerlegen. Daneben hat die
Kommission in Art. 8 Abs. 3 DLRL
eine Rechtsetzungskompetenz für
sich geschaffen, um die Interope-
rabilität der Informationssysteme
und die Nutzung der elektroni-
schen Verfahren zwischen den
Mitgliedstaaten zu erleichtern.
Gegenwärtig deuten die Äußerun-
gen der Kommission zwar darauf
hin, dass sie kurzfristig von die-
ser Ermächtigung keinen Ge-

brauch machen wird. Gleichwohl
ist hier eine weitere Quelle eines
europäischen Verwaltungsverfah-
rensrechts entstanden, die zu eu-
ropaweit verbindlichen Standards
bei elektronischen Verwaltungsver-
fahren führen kann.

Diese Umsetzungsaufgabe ist in
einem föderalen Staat nicht ein-
fach, aber auch ohne Ruf nach
einer Zentralisierung lösbar.
Ohnehin ist mit der Föderalismus-
reform I in Gestalt der Neufassung
der Art. 84 Abs. 1 und 85 Abs. 1
GG klargestellt, dass nicht der
Bund, sondern die Länder zur ver-
waltungsverfahrensrechtlichen
Umsetzung aufgerufen sind. Ge-
rade für den Bereich der IT bieten
sich insoweit möglichst intensive
Kooperationen an, die auch ver-
deutlichen, wie handlungs- und
leistungsfähig dezentrale Verant-
wortung ist: Warum sollten die
Länder die notwendigen IT-Ent-
wicklungen weiterhin parallel
betreiben, wenn es doch immer
wieder die gleichen oder zu-
mindest vergleichbare IT-Funkti-
onalitäten sind, die benötigt wer-
den? In der Praxis gibt es längst
fruchtbare Kooperationen, an de-
nen im übrigen – wie das Beispiel
Deutschland Online zeigt – auch
der Bund sehr konstruktiv mit-
wirkt. Darüber hinaus erscheint es
aber angeraten, im Rahmen der
weiteren Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung nun auch
die verfassungsrechtlichen Instru-
mentarien zu schaffen, die für
neue Formen der Kooperationen
insbesondere im Bereich der In-
formations- und Kommunikations-
technik notwendig sind und die
Länder (und Kommunen) in ihrem
erweiterten Kompetenzspektrum
handlungsfähig machen.

Ein ähnliches kooperatives Prin-
zip kommt bereits im Rahmen von
Deutschland-Online sowie den hier
verfolgten Projekten zum Tragen.
Deutschland-Online ist die natio-
nale E-Government-Strategie von
Bund, Ländern und Kommunen.
Sie ist auf den Ansatz zurückzu-

führen, dass ein moderner Staat
eine innovative, leistungsfähige
und effiziente Verwaltung benötigt.
Der Einsatz von Informationstech-
nologien und die Nutzung des In-
ternet leisten hierzu einen ent-
scheidenden Beitrag. Vor diesem
Hintergrund haben die Regie-
rungschefs von Bund und Ländern
im Juni 2006 den Aktionsplan
Deutschland-Online mit zunächst
fünf priorisierten Vorhaben verab-
schiedet. Der Aktionsplan wurde
und wird nach Bedarf fortgeschrie-
ben. Über Deutschland-Online
werden die E-Government-Aktivi-
täten der drei Verwaltungsebenen
verzahnt, um Kosten gezielt zu
reduzieren. Im Rahmen des prio-
ritären Deutschland-Online-Vorha-
bens „IT-Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie“ haben
die Federführerländer Baden-
Württemberg und Schleswig-
Holstein unter Mitwirkung des
Deutschen Landkreistages für die
kommunale Seite und unter Be-
teiligung der Kammern und des
Bundesinnenministeriums Hand-
lungsempfehlungen für die IT-
Umsetzung der DLRL entwickelt,
die zwischenzeitlich bereits von
der Bundeskanzlerin und den Mi-
nisterpräsidenten der Länder be-
schlossen worden sind. Die Hand-
lungsempfehlungen bieten eine
verlässliche Grundlage für eine ko-
härente Umsetzung der IT-Anfor-
derungen der DLRL in Deutschland.

Weiterer Anpassungsbedarf

Zu berücksichtigen ist in diesem
Zusammenhang, dass nach dem
Verständnis der Kommission E-
Government mehr als nur die Elek-
tronifizierung bestehender Prozes-
se bedeutet. So geht der Einsatz
moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologien in öffent-
lichen Verwaltungen nach dieser –
zutreffenden – Auffassung regel-
mäßig mit organisatorischen Ver-
änderungen im Aufbau der öffentli-
chen Verwaltung und in den betrof-
fenen Verfahrensabläufen einher.
Nur auf diese Weise kann eine höhe-
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re Qualität und Effizienz der Ver-
waltungsdienstleistungen für die
Nutzerinnen und Nutzer der öffent-
lichen Verwaltung erreicht werden.

Von daher verwundert es nicht,
dass die Dienstleistungsrichtlinie
von den Mitgliedstaaten neben der
Einführung der elektronischen
Verfahrensabwicklung auch die
Vereinfachung der relevanten wirt-
schaftsverwaltungsrechtlichen
Verfahren einfordert. Hiernach
haben die Mitgliedstaaten die für
die Aufnahme und die Ausübung
einer Dienstleistungstätigkeit gel-
tenden Verfahren und Formalitä-
ten zu prüfen und – sofern die
Verfahren und Formalitäten nicht
einfach genug ausgestaltet sind,
diese zu vereinfachen. Auch in
diesem verfahrensrechtlichen Be-
tätigungsfeld behält sich die Kom-
mission nach Art. 5 Abs. 2 DLRL
das Recht vor, auf Gemeinschafts-
ebene einheitliche Formblätter
einzuführen. Diese Formblätter
sind Zeugnissen, Bescheinigungen
und sonstigen vom Dienstleis-
tungserbringer vorzulegenden Do-
kumenten gleichwertig (Art. 5 Abs.
2 Satz 2 DLRL). Nach Art. 5 Abs.
3 Satz 2 DLRL ist es den Mitglied-
staaten regelmäßig untersagt, die
Vorlage von Dokumenten eines
anderen Mitgliedstaates im Origi-
nal, in beglaubigter Kopie oder in
beglaubigter Übersetzung zu ver-
langen. Auch hier bricht die Dienst-
leistungsrichtlinie mit bundes-
deutscher Verwaltungstradition.

Europäische Amtshilfe

Gleichsam als „Ausgleichsmaß-
nahme“ sieht die Dienstleistungs-
richtlinie die Intensivierung der
europäischen Verwaltungszusam-
menarbeit (Kapitel VI der DLRL)
in der Form von Amtshilfe und
Frühwarnsystem vor. Mit dem „In-
ternal Market Information System
– IMI“ (Art. 34 Abs. 1 DLRL)
schafft die Kommission ein elek-
tronisches Amtshilfesystem, über
welches die zuständigen Behörden
in den Mitgliedstaaten alle not-

wendigen Informationen austau-
schen und miteinander kommuni-
zieren können. Die immer wieder
hinderliche Sprachbarriere bei der
grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit soll durch vordefinier-
te Frage- und Antwortkataloge in
den Sprachen aller Mitgliedstaa-
ten überwunden werden. Der Pi-
lotbetrieb des IMI läuft bereits im
Zusammenhang mit der Umset-
zung der Berufsanerkennungs-
richtlinie und wird im Laufe des
Jahres 2009 auf den Anwen-
dungsbereich der DLRL ausge-
dehnt.

Fazit

Erforderlich ist die Bereitstellung
von Hardware und Programmtech-
nik, um die elektronische Verfah-
rensabwicklung über den Einheitli-
chen Ansprechpartner ebenso wie
das Angebot der erforderlichen
Informationen – ebenfalls in elek-
tronischer Form – sicherzustellen.
Hierzu sind erhebliche Anstrengun-
gen erforderlich. Dabei ist die IT-
Verantwortung mit der Organisati-
onsverantwortung für den EA grund-
sätzlich untrennbar verbunden.

In der Vergangenheit haben sich
die IT-Strukturen und die IT-Pro-
zesse bei den verschiedenen Trä-
gern der öffentlichen Verwaltung
heterogen entwickelt. Die Einrich-
tung mehrerer Einheitlicher An-
sprechpartner in einem Land hät-
te – unabhängig von davon, ob auf
kommunaler Ebene oder bei den
Kammern angesiedelt – mit hoher
Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass
auch die für die verschiedenen
Einheitlichen Ansprechpartner
einzurichtenden IT-Lösungen un-
terschiedlich ausgestaltet werden
würden. Dies wäre die konsequen-
te, aber nicht erstrebenswerte Fol-
ge des Zusammenfallens von Or-
ganisations- und IT-Verantwortung
sowie eine Konsequenz der hete-
rogenen Rahmenbedingungen auf
Grund unterschiedlichster IT-Kon-
zepte. Schon durch die in diesem
Fall drohende Mehrfachentwick-

lung strukturell gleicher IT-Kom-
ponenten wäre ein erheblicher
Mehraufwand gegenüber der für
nur einen EA zu entwickelnden IT-
Lösung zu erwarten. Dies gilt umso
mehr, als der EA eine Vielzahl von
Kommunikationsbeziehungen und
Koordinierungsfunktionen zu ge-
währleisten hat (Dienstleistungs-
erbringer, Dienstleistungsempfän-
ger, alle zuständigen Behörden,
alle weiteren EA, auch außerhalb
des jeweiligen Landes). Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Pro-
zessstrukturen zur Steuerung und
Dokumentation der Abläufe
(„Workflow“) innerhalb der ge-
nannten Kommunikationsbezie-
hungen alles andere als trivial
sind. Für die IT-Ausstattung nur
eines einzigen Einheitlichen An-
sprechpartners wäre daher im Ver-
gleich ein erheblich geringerer
Aufwand zu erwarten.

Für die Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie ist unter anderem
auch der Aufbau eines Internet-
Portals notwendig, welches als
Einstieg des Dienstleisters in das
Verfahren dient und ferner einen
Teil der Informationspflichten des
Staates im Sinne des Art. 7 der
Richtlinie erfüllt. Neben den not-
wendigen Informationsangeboten
und Verweisen wird ein solches
Portal auch Basisdienste, wie zum
Beispiel einen Verzeichnisdienst,
eine elektronische Poststelle sowie
eine Bezahlfunktion beinhalten
müssen, um die medienbruchfreie
Abwicklung elektronischer Verwal-
tungsverfahren zu ermöglichen.

Schon dieser kurze Überblick dürf-
te gezeigt haben, welche Heraus-
forderungen gerade die Pflicht zur
elektronischen Verfahrensabwick-
lung gem. Art. 8 Abs. 1 DLR auf
Wunsch des Antragstellers bein-
haltet. Zugleich bietet die DLR
damit aber auch die Chance, das
ebenenübergreifende E-Govern-
ment in Deutschland einen großen
Schritt voranzubringen – es wäre
zu wünschen, dass sich die letz-
tere Sichtweise durchsetzt.


